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CONET Technologies AG 

Humperdinckstraße 1, 53773 Hennef  
 

WKN: 792172 │ ISIN: DE0007921728 
WKN: A0LD6V │ ISIN: DE000A0LD6V0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 
 
 
 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, 30.06.2016 ,  
 um 11:00 Uhr stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung   

der CONET Technologies AG ein. 
 
 
 

Die außerordentliche Hauptversammlung findet in der Unternehmenszentrale im Raum „Lissabon“ 
der CONET Gruppe, Theodor-Heuss-Allee 19 , 53773 Hennef, statt. 

 
 
 
 
Tagesordnung 
 
 
1. Abspaltungsbeschluss 
 
Die Hauptversammlung der CONET Technologies AG soll über die Abspaltung der Gesellschaftsanteile an 
der Questax GmbH auf eine im Rahmen der Abspaltung neu zu gründende Aktiengesellschaft beschließen 
(„Abspaltung zur Neugründung“). 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
a) dem Entwurf des beim Handelsregister Siegburg eingereichten Abspaltungsplans, einschließlich der darin 
enthaltenen Gründung der Questax Holding AG, der Feststellung deren Satzung und der Bestellung des 
ersten Aufsichtsrats wird zugestimmt. 
 
Der beim Handelsregister Siegburg eingereichte Entwurf des Abspaltungsplans hat den folgenden Wortlaut: 
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UR.Nr.   /2016  
 
 

Verhandelt zu Köln am  
 
Vor dem unterzeichnenden 

 
N o t a r 

 
Dr. Ralf Tönnies 

 
mit Amtssitz in Köln 

 
50999 Köln, Bahnhofstr. 2, 

 
erschien:  
 
Herr Ulrich Wantia, geb. am 12.06.1962 in Dortmund, dienstansässig bei der nachbezeichne-
ten CONET Technologies AG, von Person bekannt. 
 
Der Erschienene erklärte, nicht im eigenen Namen zu handeln, sondern als einzelvertretungs-
berechtigter, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten 
Rechtsgeschäfte abzuschließen, Vorstand für die: 
 

CONET Technologies AG, mit Sitz in Hennef, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Siegburg unter HRB 10328, 

Geschäftsanschrift: Humperdinckstraße 1, 53773 Hennef. 
 
Der Notar bescheinigt gemäß § 21 BNotO aufgrund seiner am ...... erfolgten Einsicht in das 
elektronische Handelsregister der CONET Technologies AG zu HRB 10328, dass der Er-
schienene einzelvertretungsberechtigter Vorstand der CONET Technologies AG ist. 
 
Auf Ansuchen des Erschienenen beurkunde ich die vor mir abgegebenen Erklärungen wie 
folgt: 
 

Präambel 
 
(1) Die Gesellschaft unter der Firma CONET Technologies AG (nachfolgend „Gesell-

schaft“ oder „übertragende Gesellschaft“) mit dem Sitz in Hennef ist im Handelsregister 
des Amtsgerichts Siegburg unter HRB 10328 eingetragen. Das Grundkapital der Gesell-
schaft beträgt 3.030.000 € und ist eingeteilt in ebensoviele auf den Inhaber lautende 
Stückaktien, davon 1.650.000 Stammaktien und 1.380.000 stimmrechtslose Vorzugsak-
tien. Die Gesellschaft hält selbst 34.250 eigene Aktien. 

 
Die Einlagen auf die Aktien sind nach Angaben des Erschienenen voll einbezahlt. 

 
Außer den Vorzugsrechten aus den vorgenannten stimmrechtslosen Vorzugsaktien ge-
mäß § 19 Absatz 1 und 3 der Satzung bestehen bei der Gesellschaft keine Sonderrechte 
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iSd des § 23 UmwG. Statutarische Sonderrechte einzelner Aktionäre gemäß § 50 Abs. 2 
UmwG bestehen bei der Gesellschaft nicht. 

 
(2) Mit der nachstehenden Spaltung soll die Beteiligung der Gesellschaft an der Questax 

GmbH auf eine neu zu gründende Aktiengesellschaft abgespalten werden. Dementspre-
chend wird die vorgenannte Beteiligung von der übertragenden Gesellschaft auf die 
gleichzeitig neugegründete Gesellschaft mit der Firma Questax Holding AG mit dem 
Sitz in Hennef unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft gegen Gewährung von 
Aktien an die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft abgespalten (Abspaltung zur 
Neugründung gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG). 

 
(3) Die Aktionäre der Gesellschaft erhalten an der Questax Holding AG Aktien in der An-

zahl, die ihrer Aktienanzahl an der Gesellschaft entspricht. 
 
 

Abspaltungsplan 
 

Der Vorstand der übertragenden Gesellschaft stellt folgenden Abspaltungsplan auf: 
 
I. Firma, Sitz der übertragenden Gesellschaft, Gesellschaftsvertrag der neuen Ge-

sellschaft 
 
An der Spaltung sind als übertragender Rechtsträger die  
 

CONET Technologies AG 
 
und als übernehmender Rechtsträger die durch die Abspaltung neu entstehende Gesellschaft 
unter der Firma 
 

„Questax Holding AG“ 
 
mit dem Sitz in Hennef 
– nachfolgend die „neue Gesellschaft“ – 
beteiligt. 
 
Für die neue Gesellschaft wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesellschafterver-
sammlung der übertragenden Gesellschaft die dieser Urkunde als Anlage I beigefügte Satzung 
festgestellt. Diese wurde mitverlesen und bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Urkun-
de. 
 
II. Vermögensübertragung 
 
1. Die übertragende Gesellschaft überträgt die nachfolgend bezeichneten Vermögensteile 

unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG auf 
die vorbezeichnete, durch die Spaltung entstehende neue Gesellschaft und zwar gegen 
Gewährung von Gesellschafterrechten an die Anteilseigner der übertragenden Gesell-
schaft (verhältniswahrende Abspaltung zur Neugründung). 
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2. Für die Übertragung der Gegenstände auf die durch die Spaltung entstehende neue Ge-
sellschaft gilt im Einzelnen: 
 

2.1 Auf die durch die Spaltung entstehende neue Gesellschaft werden ausschließlich die 
folgenden Aktiva übertragen 
 
29.287 Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils € 1,00 an der Questax GmbH, mit 
Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt 
am Main unter HRB 44230 mit den laufenden Nummern 1 bis 17.960 und 26.001 bis 
37.327.  
 
Der beurkundende Notar hat sich durch elektronische Einsichtnahme des Handelsregis-
ters am 19. Mai 2016 davon überzeugt, dass die CONET Technologies AG ausweislich 
der zuletzt zum Handelsregister eingereichten Gesellschafterliste Inhaber der mit vorbe-
zeichneten Nummern bezeichneten Anteile ist. 
 

2.2 Grundbesitz wird nicht mitübertragen. 
 

3. Gewährung von Anteilen an der Questax Holding AG 
 
3.1 Das Grundkapital der neu zu gründenden Questax Holding AG wird € 2.995.750,00 be-

tragen und in 2.995.750 Inhaberaktien, davon 1.650.000 Stammaktien und 1.345.750  
stimmrechtslose Vorzugsaktien, eingeteilt sein. Die Einlagen werden durch Übertra-
gung der in Ziffer 2.1  genannten Aktiva erbracht.  
 
Als Gegenleistung für die vorstehende Vermögensübertragung erhalten die Aktionäre 
der übertragenden Gesellschaft für je eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der CO-
NET Technologies AG eine neue auf den Inhaber lautende Stückaktie an der Questax 
Holding AG. Dabei gilt im Hinblick auf die bei der übertragenden Gesellschaft gemäß § 
4 Absatz 1 der Satzung vorhandenen Aktiengattungen, dass für je eine Stammaktie an 
der CONET Technologies AG eine neue Stammaktie an der Questax Holding AG und 
für je eine stimmrechtslose Vorzugsaktie an der CONET Technologies AG eine neue 
stimmrechtslose Vorzugsaktie an der Questax Holding AG gewährt wird. 
 
Für die eigenen Aktien der übertragenden Gesellschaft werden keine neuen Aktien an 
der neuen Gesellschaft gewährt. 
 

3.2 Die Übertragung der Vermögenswerte gemäß Ziffer 2.1 erfolgt zu Buchwerten. Soweit 
der Wert des auf die neue Gesellschaft übertragenen Vermögens den Nennbetrag des 
Grundkapitals der neuen Gesellschaft übersteigt, wird diese Differenz in die (Kapital-) 
Rücklagen gemäß § 272 Absatz 2 Nr. 4 HGB bei der neu entstehenden Questax Hol-
ding  AG eingestellt. 
 

3.3 Bare Zuzahlungen sind nicht zu leisten. Die gesetzliche Haftung für einen etwaigen 
Fehlbetrag der übernommenen Vermögensteile gegenüber dem Grundkapital bleibt un-
berührt. 
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3.4 Außer der Einräumung von Vorzugsrechten aus Vorzugsaktien analog zu den Vorzugs-
aktien der übertragenden Gesellschaft werden besondere Rechte und Vorteile weder an 
die Anteilseigner der übertragenen Gesellschaft noch an sonstige in § 126 Abs. 1 Nrn. 7, 
8 UmwG bezeichnete Personen gewährt. Ein Abfindungsangebot gem. §§ 125 Satz 1, 
29 UmwG ist entbehrlich. 
 

3.5 Die den Aktionären der übertragenden Gesellschaft gewährten Aktien an der Questax 
Holding AG sind ab dem Spaltungsstichtag gem. nachfolgender Ziff. 4 Abs. 1 gewinn-
berechtigt. 
 

3.6 Das der übertragenden Gesellschaft verbleibende Vermögen reicht zur Deckung ihres 
ausgewiesenen Grundkapitals aus. Eine Kapitalherabsetzung ist daher nicht erforderlich. 

 
 
4. Spaltungsstichtag, Schlussbilanz 
 
4.1 Die Übertragung der in Ziff. 2.1 dieser Niederschrift bezeichneten Vermögensteile der 

Gesellschaft erfolgt im Verhältnis zwischen den beteiligten Rechtsträgern mit Wirkung 
zum 31.03.2016, 24.00 Uhr. Ab dem 01.04.2016, 00.00 Uhr gelten die auf die übertra-
genen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten bezogenen Handlungen der über-
tragenden Gesellschaft jeweils als für Rechnung der neuen Gesellschaft vorgenommen 
(„Spaltungsstichtag“, § 126 Abs. 1 Nr. 6 UmwG). 
 

4.2 Als Schlussbilanz der Gesellschaft nach § 125 iVm. § 17 Abs. 2 UmwG wird der Ab-
spaltung die von der Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düssel-
dorf geprüfte Bilanz der übertragenden Gesellschaft zum 31.03.2016 zu Grunde gelegt. 
 

4.3 Ein Spaltungsbericht, eine Spaltungsprüfung und ein Spaltungsprüfungsbericht ist ge-
mäß § 143 UmwG nicht erforderlich, da es sich um eine verhältniswahrende Spaltung 
zur Neugründung handelt. 

 
 
5. Folgen der Spaltung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen (§ 126 Abs. 1 Nr. 11 

UmwG) 
 
Änderungen von Arbeitsverträgen sind mit der Abspaltung nicht verbunden. Arbeit-
nehmer der CONET Technologies AG, die dem übertragenden Vermögensteil gemäß 
Ziffer 2, also der Questax GmbH, zugehörig sind, existieren bei der CONET Technolo-
gies AG nicht. Soweit gleichwohl derartige Arbeitsverhältnisse bestehen sollten, gehen 
diese gemäß § 613a BGB auf die neu gegründete Gesellschaft über. Diese tritt gemäß 
§ 613 a BGB mit allen Rechten und Pflichten unter Anrechnung der bei der übertragen-
den Gesellschaft verbrachten Vordienstzeiten in die Arbeitsverhältnisse ein.  
 
Es existiert bei der übertragenden Gesellschaft kein Betriebsrat, eine Information nach 
§ 126 Abs. 3 UmwG entfällt. Die Voraussetzungen für die gesetzliche Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer sind nicht gegeben. Veränderungen im betriebsverfassungsrechtlichen 
sowie im mitbestimmungsrechtlichen Bereich ergeben sich somit nicht. 
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6. Zuweisung der Verbindlichkeiten (§ 133 UmwG) und Sicherheitsleistung (§ 22 iVm. 
§ 125 Abs. 1 UmwG) 
 
Sämtliche Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft i.S.v. § 133 UmwG bleiben 
der übertragenden Gesellschaft zugewiesen.  
 
Den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten 
nach der Bekanntmachung der Eintragung der Spaltung in das Handelsregister der Ge-
sellschaft ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu 
leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können und glaubhaft machen, dass 
durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. 
 

III. Gründung der neuen Gesellschaft 
 
1. Die CONET Technologies AG errichtet hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Firma 

Questax Holding Aktiengesellschaft und stellt die dieser Niederschrift als Anlage I bei-
gefügte Satzung fest.  
 

2. Die Herren Dr. Burkhard Immel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Bad Soden/Taunus, Dr. 
Gerd Jakob, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in Storrington, Großbritannien und Hans-
Jürgen Niemeier, Diplom-Mathematiker, wohnhaft in Köln werden für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
am 31.03.2017 endende Rumpfgeschäftsjahr beschließt, zu Mitgliedern des ersten Auf-
sichtsrates bestellt. 
 

3. Die Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf  wird zum Ab-
schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das am 31.03.2017 endende Rumpfge-
schäftsjahr bestellt. 
 

4. Die Satzung der Questax Holding AG wird nur wirksam, wenn ihr die Hauptversamm-
lung der CONET Technologies AG durch Zustimmung zum Abspaltungsplan zustimmt. 

 
 
IV. Salvatorische Klausel 
 
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Spaltungsplanes als unwirksam herausstellen oder 
undurchführbar werden oder im Einzelfall nicht anwendbar sein, so wird dadurch die Wirk-
samkeit des Spaltungsplanes im Übrigen nicht berührt. In einem solchen Falle ist die unwirk-
same oder undurchführbare oder nicht anwendbare Bestimmung durch eine solche Bestim-
mung zu ersetzen, welche die Beteiligten gewählt hätten, wenn sie den Fall der Unwirksam-
keit oder Undurchführbarkeit bedacht und unter billiger Berücksichtigung der Interessen bei-
der Teile gelöst hätten. 
 
V. Vollmacht 
 
Die beteiligten Rechtsträger bevollmächtigen hiermit Herrn Michael Spiertz, Frau Andrea 
Bahr und Frau Silke Pohlmann, alle dienstansässig bei dem beurkundenden Notar, je einzeln 
und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht zur Ertei-
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lung von Untervollmachten, Änderungen und Ergänzungen dieses Spaltungsplanes für ihn zu 
beschließen und zum Handelsregister anzumelden. Im Außenverhältnis ist die Vollmacht un-
beschränkt. Intern dürfen die Bevollmächtigten nur nach vorheriger Abstimmung mit den 
Vollmachtgebern Gebrauch machen. 
 
 
VI. Kosten, Abschriften 
 
Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs sowie gegebenenfalls anfallende Verkehrs-
steuern trägt die übertragende Gesellschaft. 
 
Von dieser Urkunde erhalten Ausfertigungen: 
- CONET Technologies AG als übertragende Gesellschaft; 
- Questax Holding AG als übernehmende Gesellschaft; 
 
elektronisch beglaubigte Abschriften: 
- das Registergericht für die übertragende Gesellschaft; 
- das Registergericht für die neu entstehende Gesellschaft; 
 
beglaubigte Abschriften:  
- das Finanzamt – Körperschaftsteuerstellen - gemäß § 54 EStDV. 
 
 
VII. Hinweise 
 
Der Notar hat insbesondere darüber belehrt, dass 
 
1.1 die Spaltung erst mit der Eintragung in das Handelsregister der übertragenden Gesell-

schaft wirksam wird und diese Eintragung erst nach der Eintragung der neuen Gesell-
schaft erfolgen kann; 

 
1.2 bei Eintragung der neuen Gesellschaft im Handelsregister der Wert des Gesellschafts-

vermögens nicht niedriger sein darf als das ausgewiesene Grundkapital und dass die 
Gesellschafter und die übertragende Gesellschaft – mit Ausnahme des übernommenen 
Gründungsaufwandes – für einen etwa bestehenden Fehlbetrag haften; ferner, dass der 
Wert des bei der übertragenden Gesellschaft verbleibenden Gesellschaftsvermögens 
ebenfalls nicht niedriger sein darf als dessen ausgewiesenes Grundkapital; 

 
1.3 die Wirkungen der Eintragung nach § 131 UmwG und die Haftungsvorschriften der 

§§ 133 ff. UmwG mit der Eintragung in das Handelsregister der übertragenden Gesell-
schaft eintreten; 

 
1.4 die kündigungsrechtliche Stellung der Arbeitnehmer sich nach § 323 UmwG sowie 

§ 613 a BGB bestimmt; 
 
1.5 evtl. eine Schadenersatzverpflichtung der Vertretungsorgane der übertragenden Gesell-

schaft nach § 25 UmwG bestehen könne; 
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1.6 weitergehende Haftungsvorschriften bestehen können, insbesondere § 25 HGB (vgl. 
§ 133 Abs. 1 Satz 2 UmwG) sowie § 75 AO; 
 

1.7 bei der Anmeldung der Abspaltung zur Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der 
übertragenden Gesellschaft vom Vertretungsorgan zu erklären ist, dass die durch Gesetz 
und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Voraussetzungen für die Gründung dieser Ge-
sellschaft unter Berücksichtigung der Abspaltung im Zeitpunkt der Anmeldung unver-
ändert vorliegen; 
 

1.8 ggf. eine Grunderwerbssteuerpflicht bei vorhandenem Grundbesitz bestehen kann. 
 
VIII. Anlagen 
 
Auf die Anlage I (Satzung der neuen AG) und die hier beigehefteten Anlagen ...... wird gemäß 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 BeurkG verwiesen, sie wurden mitverlesen. 
 
Im Übrigen wurde diese Urkunde vom Notar vorgelesen und dem Erschienenen zur Durch-
sicht vorgelegt, von dem Erschienenen genehmigt und von ihm und dem Notar eigenhändig 
wie folgt unterschrieben: 
 
 
 
 
Anlage I 
 

Satzung der Questax Holding AG 
 
Inhalt der Satzung 
 
I.Allgemeine Bestimmungen 
 § 1 Firma und Sitz der Gesellschaft; Geschäftsjahr  
 § 2 Gegenstand des Unternehmens 
 § 3 Bekanntmachungen 
 
II. Grundkapital und Aktien 
 § 4 Grundkapital 
  
III. Der Vorstand 
 § 5 Zusammensetzung des Vorstandes 
 § 6 Geschäftsführung 
 § 7 Vertretung der Gesellschaft 
  
IV. Der Aufsichtsrat 
 § 8 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 
 § 9 Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertreter 
 § 10 Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 
 § 11 Einberufung des Aufsichtsrates 
 § 12 Beschlussfassung des Aufsichtsrates 
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 § 13 Vergütung des Aufsichtsrates 
 
V. Die Hauptversammlung 
 § 14 Ort und Einberufung der Hauptversammlung 
 § 15 Teilnahme an der Hauptversammlung 
 § 16 Vorsitz in der Hauptversammlung 
 § 17 Beschlussfassung 
 
VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 
 § 18 Jahresabschluss 
 § 19 Gewinnverteilung 
 
VII. Schlussbestimmung 
 § 20 Änderung der Satzung 
 § 21 Salvatorische Klausel 
 
 
 
 
 
 
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
 

§ 1 
Firma und Sitz der Gesellschaft; Geschäftsjahr 

1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma 
 

Questax Holding AG 
 

2. Sitz der Gesellschaft ist 53773 Hennef/Sieg. 

3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

4. Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. April eines Kalenderjahres und endet am 31. 
März des folgenden Kalenderjahres. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr 
und endet am 31. März 2017. 
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§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Integration und die Verwaltung von 
Beteiligungen an Unternehmen mit dem Branchenfokus Personal, Personaldienstleis-
tungen und damit vergleichbaren Dienstleistungen. 

 

2. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen be-
rechtigt, die geeignet erscheinen, den Geschäftszweck zu fördern, insbesondere zum 
Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Zweigniederlas-
sungen im In- und Ausland, zum Erwerb, zur Verwaltung und zur Veräußerung von Be-
teiligungen an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von Unternehmensverträ-
gen. 

§ 3 
Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

 
 
II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

 
§ 4 

Grundkapital 

1. Das Grundkapital der Questax Holding AG beträgt EUR 2.995.750,00. Es ist eingeteilt 
in 2.995.750 auf den Inhaber lautende Stückaktien, davon 1.650.000 Stammaktien und 
1.345.750 stimmrechtslose Vorzugsaktien. 

2. Die Aktien werden in einer Globalurkunde zusammengefasst, die bei einer der in § 10 
Absatz 1 Ziffer 2 Aktiengesetz genannten Stellen hinterlegt wird. Der Anspruch des Ak-
tionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

 
 

III. DER VORSTAND 
 

§ 5 
Zusammensetzung des Vorstandes 

1. Der Vorstand besteht aus bis zu 6 Personen. 

2. Der Aufsichtsrat entscheidet einstimmig über die Zahl und die Bestellung der Vor-
standsmitglieder sowie über den Widerruf ihrer Bestellung. Sind mehrere Vorstände be-
stellt, so wählt der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstandes sowie 
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einen stellvertretenden Vorsitzenden oder stellvertretenden Sprecher des Vorstandes. Er 
kann ferner stellvertretende Vorstandmitglieder bestellen. Auch wenn das Grundkapital 
mehr als Euro drei Millionen beträgt, kann der Aufsichtsrat beschließen, dass der Vor-
stand nur aus einer Person besteht. 

 

§ 6 
Geschäftsführung 

1. Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verantwortung nach Maß-
gabe der Gesetze, der Satzung und der erlassenen Geschäftsordnung. 

2. Die Mitglieder des Vorstandes tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte 
Geschäftsführung. Dabei führt jedes Vorstandsmitglied den ihm zugewiesenen Ge-
schäftsbereich nach der gem. § 6 Abs. 5 zu erlassenden Geschäftsordnung in eigener 
Verantwortung. 

3. Über die Maßnahmen und Geschäfte, für die durch Gesetz und Satzung oder Geschäfts-
ordnung eine Beschlussfassung durch den gesamten Vorstand vorgeschrieben ist, ent-
scheidet der Vorstand durch Beschluss. Gleiches gilt für Angelegenheiten, die über ei-
nen einzelnen Geschäftsbereich hinausgehen, die nicht einen einzelnen Geschäftsbe-
reich zugewiesen oder zuzuordnen sind, und für solche Maßnahmen und Geschäfte ei-
nes Geschäftsbereichs, die für die Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind. 

4. Der Vorstand beschließt, soweit nicht Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung etwas 
anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

5. Der Aufsichtsrat beschließt eine Geschäftsordnung für den Vorstand im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung.  

 

§ 7 
Vertretung der Gesellschaft 

1. Ist nur ein Vorstand bestellt, vertritt  er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstände 
bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstände gemeinsam oder durch einen Vor-
stand in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

2. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern allgemein oder für den 
Einzelfall die Befugnis zur Alleinvertretung einräumen und/oder sie vom Verbot der 
Mehrvertretung befreien, soweit dies nach § 112 AktG zulässig ist.  
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IV. DER AUFSICHTSRAT 
 

§ 8 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden 
maximal für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die 
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hier-
bei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. 

2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung mit ¾ Mehrheit ge-
wählt. 

3. Wird ein Aufsichtsratsmitglied an der Stelle eines ausgeschiedenen Mitglieds gewählt, 
so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 

4. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Vorstand niederlegen. 

§ 9 
Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertreter 

1. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle Mitglieder des Aufsichtsrats neu zu 
wählen sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung 
nicht bedarf. In der Sitzung wählt der Aufsichtsrat, zunächst unter Vorsitz des an Le-
bensjahren ältesten Mitglieds, aus seiner Mitte für die Dauer der Amtszeit des Auf-
sichtsrats einen Aufsichtsratsvorsitzenden und einen Stellvertreter. Scheidet der Auf-
sichtsratsvorsitzende oder der Stellvertreter während der Amtszeit aus, so hat der Auf-
sichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. Der Stellvertreter des Aufsichts-
ratsvorsitzenden nimmt dessen Befugnisse im Falle der Verhinderung wahr. 

2. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seine Beschlüsse werden namens des Auf-
sichtsrats durch den Aufsichtsratsvorsitzenden abgegeben. 

 

§ 10 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

 
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorschriften dieser Satzung gibt sich der 
Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung, in welcher die Vorgänge aufgelistet werden, welche die 
Zustimmung bzw. die einstimmige Zustimmung des Aufsichtsrates erfordern. 
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§ 11 
Einberufung des Aufsichtsrats 

1. Aufsichtsratssitzungen werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden mit einer Frist von zwei 
Wochen einberufen. Einladungen zur Aufsichtsratssitzung können schriftlich, insbeson-
dere durch Telefax, fernschriftlich, per E-Mail, mündlich, fernmündlich oder telegra-
fisch erfolgen. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist angemessen verkürzt 
werden. 

2. Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung sowie der Tagungsort 
mitzuteilen. Eine Ergänzung der Tagesordnung innerhalb der Einberufungsfrist ist zu-
lässig, wenn hierfür erhebliche Gründe vorliegen. Das Nähere regelt die Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrats. 

3. Die gesetzlichen Bestimmungen des § 110 AktG über die Einberufung des Aufsichtsrats 
auf Verlangen des Vorstandes oder eines Aufsichtsratsmitgliedes bleiben unberührt. 

 

§ 12 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

1. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschluss-
fassung teilnehmen. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann durch Stimmabgabe in 
Schrift- oder Textform an der Beschlussfassung teilnehmen. 

2. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst, soweit nicht das Gesetz oder Satzung etwas anderes bestimmen. Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Ergibt die Abstimmung Stimmengleich-
heit, so hat jedes Mitglied des Aufsichtsrats das Recht, sofort eine neue Abstimmung 
über denselben Gegenstand zu verlangen. Ergibt sich auch bei dieser neuen Abstim-
mung Stimmengleichheit, so hat der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. 

3. Der Aufsichtsratsvorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Ta-
gesordnung verhandelt werden. Zu Gegenständen, die weder mit der Einberufung noch 
durch eine nach der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zulässigen Ergänzung der Ta-
gesordnung angekündigt worden sind, kann ein Beschluss nur gefasst werden, wenn 
sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats damit einverstanden sind. 

4. Sitzungen des Aufsichtsrats finden in der Regel als Präsenzsitzungen statt und werden 
mindestens viermal jährlich einberufen. In begründeten Ausnahmefällen können sie auf 
Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden auch in Form einer Telefon- oder Videokon-
ferenz abgehalten werden oder abwesende Aufsichtsratsmitglieder in dieser Form an der 
Sitzung teilnehmen. 

5. Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher, insbe-
sondere durch Telefax, fernschriftlich, telegrafisch oder fernmündlicher Abstimmung 
sowie per E-Mail gefasst werden, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dies anordnet und 
kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Solche Beschlüsse wer-
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den vom Aufsichtsratsvorsitzenden schriftlich niedergelegt und allen Mitgliedern un-
verzüglich zugeleitet. 

 

6. Über jede Sitzung des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Auf-
sichtsratsvorsitzenden, falls dieser die Sitzung geleitet hat, zu unterzeichnen ist. In der 
Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Ta-
gesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Auf-
sichtsrats anzugeben. 

7. Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der 
Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und an den Aufsichtsrat gerichtete 
Erklärungen in Empfang zu nehmen. 

 

§ 13 
Vergütung des Aufsichtsrats 

Auf Beschluss der Hauptversammlung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für ihre Tä-
tigkeit neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare, 
Vergütung, die durch die Hauptversammlung festgelegt wird. Sollte ein Aufsichtsratsmit-

glied unterjährig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ist die Vergütung 4 Wochen nach 

Ausscheiden anteilig für die Amtsdauer in einer Summe fällig. 
 
 
V.  DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 14 
Ort und Einberufung der Hauptversammlung 

1. Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats, 
die Gewinnverwendung, die Wahl des Abschlussprüfers und gegebenenfalls die Fest-
stellung des Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), wird inner-
halb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Haupt-
versammlungen sind einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich 
erscheint oder die Einberufung von einer Minderheit der Aktionäre nach Maßgabe des 
§ 122 AktG verlangt wird. 

2. Die Hauptversammlung soll am Sitz der Gesellschaft stattfinden. Sie kann auch an ei-
nem Deutschen Börsenplatz stattfinden. 

3. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 

4. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tage einzuberufen, bis zu des-
sen Ablauf die Aktionäre sich zu der Hauptversammlung anmelden müssen. Der Tag 
der Einberufung und der letzte Tag der Anmeldefrist sind hierbei nicht mitzurechnen. 
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§ 15 

Teilnahme an der Hauptversammlung  

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des bestehenden Stimm-
rechts sind alle Aktionäre berechtigt, die sich nicht später als am dritten Werktag vor 
der Hauptversammlung in Textform (§ 126 b BGB) bei der Gesellschaft angemeldet 
haben, wobei die Gesellschaft die jeweils gültige Adresse in der Einladungsbekanntma-
chung angibt. Der Samstag gilt nicht als Werktag im Sinne dieser Bestimmung. Ist der 
dritte Tag vor der Versammlung ein Samstag, Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag am 
Sitz der Gesellschaft, hat die Anmeldung am letzten diesem Tag vorhergehenden Werk-
tag zu erfolgen. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechtes ist ein von dem depotführenden Institut erstellter Nachweis des Anteils-
besitzes in Textform zu erbringen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einund-
zwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft 
unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am dritten 
Werktag vor der Hauptversammlung eingereicht worden sein. 

2. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. 

 

§ 16 

Vorsitz der Hauptversammlung 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende und im Falle 
seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende oder ein anderes vom Aufsichtsrat 
bestimmtes Aufsichtsratsmitglied. Für den Fall, dass keine dieser Personen anwesend 
ist, wird der Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs 
durch die Hauptversammlung gewählt. 

2. Der Vorsitzende leitet die Hauptversammlung und bestimmt die Form und die weiteren 
Einzelheiten der Abstimmung. 

§ 17 
Beschlussfassung 

1. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % des gesamten 
stimmberechtigten Kapitals vertreten sind. Soweit die Hauptversammlung nicht be-
schlussfähig ist, ist unverzüglich eine neue Hauptversammlung einzuberufen, die so-
dann ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital hinsichtlich der Gegenstände beschluss-
fähig ist, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, 
soweit in der Einberufung darauf hingewiesen wurde. 

2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschriften 
des Gesetzes etwas Anderes bestimmen, mit ¾ Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, 
so ist ebenfalls eine ¾ Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
erforderlich, es sei denn, das Gesetz oder die Satzung schreibt zwingend etwas anderes 
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vor. Im Falle der Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 
 
 
VI.  JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG 
 

§ 18 
Jahresabschluss 

 
1. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss und, soweit er-

forderlich, den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und unver-
züglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat und, soweit eine Prüfung erforderlich ist, 
dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vor-
schlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzge-
winns machen will. Der Aufsichtsrat erteilt gegebenenfalls dem Abschlussprüfer den 
Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss. Der Abschlussprüfer hat seinen Prüfungsbe-
richt zu unterzeichnen und den Bericht dem Aufsichtsrat vorzulegen. Dem Vorstand ist 
vor Zuleitung des Berichtes an den Aufsichtsrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für 
die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung 
schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht 
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zu-
zuleiten. Wird der Bericht dem Vorstand nicht innerhalb dieser Frist zugeleitet, so hat 
der Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist von nicht mehr als einem 
Monat zu setzen. Wird der Bericht dem Vorstand nicht vor Ablauf der weiteren Frist 
zugeleitet, gilt der Jahresabschluss als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt. In diesem Falle 
ist sofort eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um den Jahresab-
schluss festzustellen. 

 
2. Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand unverzüglich die ordent-

liche Hauptversammlung einzuberufen. 
 
3. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie den Jahres-

überschuss ganz oder teilweise in andere Gewinnrücklagen einstellen. Die Einstellung 
eines größeren Teils als die Hälfte des Jahresüberschusses ist jedoch nicht zulässig, 
wenn die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder so-
weit sie nach der Einstellung die Hälfte übersteigen würden. Vom Jahresüberschuss 
sind dabei jeweils die Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind, und ein 
Verlustvortrag vorab abzuziehen. 

§ 19 
Gewinnverteilung 

1. Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversammlung keine 
andere Verwendung beschließt. Vorrangig werden hierbei zunächst die Vorzugsaktionä-
re bedient. Diese erhalten einen Dividendenvorzug in Höhe von 2 % des auf ihren An-
teilsbesitz entfallenden Betrags des Grundkapitals der Gesellschaft (Vorzug). 
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2. Soweit die Gesellschaft Genussrechte ausgegeben hat und sich aus dem jeweiligen Ge-
nussrechtsbedingungen für die Inhaber der Genussrecht ein Anspruch auf Ausschüttung 
aus dem Bilanzgewinn ergibt, ist der Anspruch der Aktionäre auf diesen Teil des Bi-
lanzgewinns ausgeschlossen. 

3. Der Anteil jedes Aktionärs an den auszuschüttenden Teil des Bilanzgewinns richtet sich 
nach seinem Anteil am Grundkapital. Die Vorzugsaktionäre erhalten dabei eine um 
20 % höhere Dividende als die Stammaktionäre (Vorzugsdividende). 

 

4. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend 
von § 60 AktG bestimmt werden. 

 
 

VII.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 20 
Änderungen der Satzung 

 
Der Aufsichtsrat darf Änderungen der Satzung beschließen, die ausschließlich die Fassung 
betreffen. 
 

§ 21 
Salvatorische Klausel 

 
Soweit diese Satzung keine Bestimmungen enthält, gilt das Gesetz. Sollten einzelne Bestim-
mungen unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen. In diesem Falle werden die Aktionäre durch Beschluss der Hauptversammlung 
die unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftlich ange-
strebten Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt für den Fall einer Regelungslücke. 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
b) Der Vorstand wird angewiesen, den Abspaltungsbeschluss erst dann zum Handelsregister anzumelden, 
wenn ihm der festgestellte Jahresabschluss der CONET Technologies AG zum 31.03.2016 vorliegt. 
 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung eines etwaigen Stimmrechts sowie zur Antrag-
stellung sind nach § 15 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich nicht 
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später als am dritten Werktag vor der Hauptversammlung in Textform bei der Gesellschaft angemeldet und 
den Nachweis ihres Aktienbesitzes erbracht haben.  
Anmeldungen müssen also spätestens bis zum 27.06.2016, 24:00 Uhr, in Textform (§ 126 b BGB) unter der 
nachstehenden Adresse bei der Anmeldestelle eingehen:  
 
CONET Technologies AG 
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG 
Schlossplatz 7 
73033 Göppingen 
Telefax: +49 7161 969317 
E-Mail: bgross@martinbank.de  
 
 
Jeder Aktionär muss den von dem depotführenden Institut erstellten Nachweis in Textform (§ 126 b BGB) 
erbringen, dass er am Beginn des 09.06.2016, 0:00 Uhr („Nachweisstichtag“), Aktionär der Gesellschaft war. 
Die Nachweise sind von dem Aktionär spätestens bis zum 27.06.2016, 24:00 Uhr, an die oben genannte 
Anmeldestelle zu übermitteln.  
 
Die Anmeldestelle stellt die Eintrittskarten aus, die zum Besuch der Hauptversammlung und zur dortigen 
Ausübung der Aktionärsrechte berechtigen. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teil-
nahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 
einher. Auch im Fall der teilweisen oder vollständigen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem nach-
weisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Entsprechendes gilt für (Hinzu)Erwerbe nach dem Nachweis-
stichtag. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.  
 
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass das Stimmrecht oder sonstige Rechte in der Hauptversammlung 
durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären 
oder eine sonstige Person nach Wahl, ausgeübt werden können. Die Vollmacht ist grundsätzlich in Textform 
zu erteilen. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135  AktG gleichge-
stellte Institution oder Person bevollmächtigt werden soll, besteht keine Textformerfordernis. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicher-
weise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar 
festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine andere der in §  135  AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit 
diesen über die Form der Vollmacht ab. 
 
Wir bieten unseren Aktionären an, sich nach Maßgabe ihrer Weisungen durch von unserer Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter bei der Abstimmung vertreten zu lassen. Die Abstimmung durch die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft ist nur möglich, soweit diesen eine schriftliche Vollmacht mit Weisungen zu 
den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt wurde.  
 
Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine Weisung erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertre-
ter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft kann das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsfor-
mular verwendet werden, das Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung enthält.  
 
Das ausgefüllte und unterschriebene Vollmachts- und Weisungsformular ist im Original per Post oder per 
Telefax zu übersenden an: 
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CONET Technologies AG 
Investor Relations 
Humperdinckstraße 1 
53773 Hennef 
Telefax: +49 2242 939-390  
 
Später als am 27.06.2016, 24:00 Uhr eingehende Vollmachts- und Weisungsformulare können aus organisa-
torischen Gründen nicht berücksichtigt werden.  
 
 
Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte auf Verlangen von Aktionären 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000,00 Euro erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, weitere Gegenstände auf die Ta-
gesordnung zu setzen und bekannt zu machen. Dieses Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten 
und muss der Gesellschaft bis zum 05.06.2016, 24:00 Uhr zugehen. Das Verlangen ist zu richten an: 
 
 
 
CONET Technologies AG 
Investor Relations 
Humperdinckstraße 1 
53773 Hennef 
Telefax: +49 2242 939-390  
 
Jedem verlangten neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder ein Beschlussvor-
schlag beigefügt sein. Der Antragsteller hat nachzuweisen, dass er seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs seines Verlangens Inhaber der Aktien ist und die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 
über den Antrag hält. 
 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären werden von der Gesellschaft zugänglich gemacht, wenn 
sie unter Nachweis der Aktionärseigenschaft (Kopie des Depotauszuges) bis zum 15.06.2016, 24:00 Uhr 
postalisch bei der CONET Technologies AG, Humperdinckstraße 1, 53773 Hennef, oder per Telefax unter 
Nummer +49 2242 939-390 eingehen. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unter 
www.conet-technologies.de veröffentlicht. Anderweitig adressierte oder verspätete (§ 126 Abs. 1 AktG) Ge-
genanträge werden nicht berücksichtigt. 
 
 
Einsichtnahme in Unterlagen, Auskunftsrecht 
 
Ab dem Tag der Bekanntmachung dieser Einladung im elektronischen Bundesanzeiger liegen alle für diese 
Hauptversammlung relevanten Unterlagen,  
 
a) der Entwurf des Abspaltungsplans, 
 
b) die Jahresabschlüsse der CONET Technologies AG und die Konzernjahresabschlüsse und die Konzern-
lageberichte für die Geschäftsjahre 2012/2013, 2013/2014 und 2014/2015 
 
in den Geschäftsräumen der CONET Technologies AG, Humperdinckstraße 1, 53773 Hennef, zur Einsicht 
für die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift vorge-
nannter Unterlagen erteilt. Zudem werden sie am Tag der Hauptversammlung in den Versammlungsräumen 
ausliegen. 
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Das Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG kann nur in der Hauptversammlung geltend ge-
macht werden.  
 
Hennef, im Mai 2016 
 
CONET Technologies AG 
 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG 
 
Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an CONET Technologies AG, Investor Relations, Humperdinck-
straße 1, 53773 Hennef, Telefax +49 2242 939-390 oder per E-Mail an ir@conet-technologies.de.  


